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Benutzungsordnung 
für die „Große Bibliothek“ und die „Kleine 

Bücherei“  

im Schulzentrum Barsinghausen 
 
§ 1 Allgemeines 

 
(1) Die Schulbibliotheken im Schulzentrum 
Barsinghausen sind gemeinnützige 

Einrichtungen der Stadt Barsinghausen. 
(2) Sie dienen der allgemeinen und 
unterrichtsbegleitenden Information und 

Bildung. 
(3) Die Öf fnungszeiten werden durch die 
Bibliotheksleitung festgesetzt und durch 

Aushang bekannt gemacht.  
 
§ 2 Benutzerkreis 

 
Im Rahmen dieser Benutzungsordnung sind 
alle Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und 

Schüler sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Verwaltung des Schulzentrums berechtigt, 
die Leistungen der Schulbibliotheken in 

Anspruch zu nehmen.  
In Ausnahmefällen werden Medien auch 
Benutzerinnen und Benutzern der 

Stadtbücherei Barsinghausen und der 
Bibliothek der Goetheschule KGS-
Barsinghausen zur Verfügung gestellt. Die 

Benutzung vor Ort ist für schulische Zwecke 
entgeltf rei. 
 

§ 3 Benutzung 
 
(1) Für die Ausleihe oder Teilnahme am 

„Auswärtigen Leihverkehr“ ist in der „Großen 
Bibliothek“ und der „Kleinen Bücherei“ ein 
gültiger Büchereiausweis notwendig. 

Der Bücherausweis wird einmalig beim 
Wechsel auf  eine Schule im Schulzentrum 
ausgestellt. 

 
 
(2) Benutzerinnen und Benutzer haf ten bei 

Verlust des Büchereiausweises für alle 
Schäden, die durch Missbrauch des 
Büchereiausweises entstehen. Deshalb ist der 

Verlust des Büchereiausweises anzuzeigen. 
Eine Ersatzkarte kann im Ausnahmefall auf  
Antrag ausgestellt werden.  

Jeder Wohnungswechsel und jede 
Namensänderung ist der „Großen Bibliothek“ 
oder „Kleinen Bücherei“ unverzüglich 

mitzuteilen. 
 
(3) Da die Anzahl der Arbeitsplätze in der 

Bibliothek begrenzt ist, muss eine Nutzung der 
Bibliothek durch Klassen oder Kurse zuvor mit 
dem Bibliotheksteam abgestimmt werden. Es 

erfolgt dann eine Reservierung im 
Raumnutzungsplan der Bibliothek. 

Angemeldete Benutzerinnen und Benutzer 
haben Vorrang vor nicht angemeldeten. 
 

 
§ 4 Allgemeine  
      Benutzungsbedingungen   

 
(1) Benutzerinnen und Benutzer haben sich so 
zu verhalten, dass andere nicht gestört oder in 

der Benutzung der Bibliothek beeinträchtigt 
werden. Laute Unterhaltungen, Telefonieren, 
Essen und Trinken sind in den Räumen der 

Bibliothek nicht gestattet. Taschen jeder Art 
und Jacken dürfen nicht in der Bibliothek 
mitgeführt werden. Sie sind in den dafür 

vorgesehenen Garderobenschränken 
abzulegen. Die Nutzung von Handys, 
Smartphones, MP3-Playern, Spielekonsolen 

etc. ist in der Bibliothek grundsätzlich nicht 
gestattet. Mitgebrachte Geräte sind 
auszuschalten und nicht sichtbar zu 

verwahren. 
 
(2) Den Anordnungen des 

Bibliothekspersonals ist Folge zu leisten. Das 
Personal der Bibliothek ist berechtigt, 
Personen, die den geordneten Betrieb in der 

Bibliothek stören, aus den Räumen zu 
verweisen. 
 

(3) Tiere dürfen in die Räume der Bibliothek 
nicht mitgebracht werden. 
Die Räume der Bibliothek sowie sämtliche 

Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände 
sind schonend zu behandeln und sauber zu 
halten. Bei Beschädigung ist voller Ersatz der 

Wiederherstellungskosten zu leisten. 
 
(4) Für die Nutzung der Computer und 

sonstiger Geräte können vom Personal der 
Bibliothek maximale Benutzungszeiten 
festgesetzt werden. 

 
(5) Medien, die zur Benutzung aus dem Regal 
genommen werden, sollen zum Erhalt der 

Regalordnung auf  die bereitstehenden Wagen 
abgelegt und nicht von den Benutzerinnen und  
Benutzern selbst ins Regal zurück gestellt 

werden. 
 
(6) Tritt in der Familie oder Wohngemeinschaf t 

eines Bibliotheksbenutzers eine ansteckende 
Krankheit im Sinne von § 6 IfSG 
(Meldepf lichtige Krankheiten, Gesetz zur 

Verhütung und Bekämpfung von 
Infektionskrankheiten beim Menschen), in der 
jeweils geltenden Fassung auf , dürfen die 

Bibliotheken während der Zeit der 
Ansteckungsgefahr mit Rücksicht auf  die 
anderen Benutzerinnen und Benutzer nicht 

benutzt werden. Sie haben die Bibliothek 
schrif tlich zu benachrichtigen und für die 
Desinfektion der Medien zu sorgen. 
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§ 5 Ausleihe 
 

(1) Leihf risten: 
 
(1a) „Kleine Bücherei“: 

Bücher: 4 Wochen 
Tonträger (CDs, CD-ROMs, DVDs) und 
Zeitschrif ten: 1 Woche.  

Die Ausleihe erfolgt nicht über die Schulferien. 
 
(1b) „Große Bibliothek“: 

Bücher: 4 Wochen, sofern nichts anderes auf  
dem Buch vermerkt ist (Kurzausleihe: 1-3 
Tage, 1 Woche). 

Zeitschrif tenhef te: 1 Woche   
Tonträger: (CDs, CD-ROMs, DVDs): 1 Woche 
 

(2) Die Weitergabe entliehener Medien an 
Dritte ist nicht gestattet. 
Bei der Benutzung der verschiedenen Medien 

sind die geltenden Bestimmungen des 
Urheberrechtsgesetzes zu beachten. 
 

(3) Eine Verlängerung der Leihf rist kann auf  
Antrag zweimal erfolgen, sofern keine 
Vorbestellung vorliegt. Der 

Verlängerungsantrag ist vor Ablauf  der Leihf rist 
vorzunehmen. Auf  Verlangen ist dabei das 
entliehene Medium vorzuzeigen. 

Ständig erneutes Ausleihen ein und desselben 
Mediums ist nicht erlaubt. Sind Medien 
vorbestellt, kann die Leihf rist nicht verlängert 

werden. 
 
(4) Ausgeliehene Medien können vorbestellt 

werden. Die Benutzerinnen und Benutzer 
werden in der Regel  per Email benachrichtigt, 
sobald das vorbestellte Medium zur Abholung 

bereit liegt. Wird ein vorbestelltes Medium 
innerhalb der Bereitstellungsfrist von 8 Tagen 
nicht abgeholt, kann die Bibliothek anderweitig 

darüber verfügen. Bei mehreren 
Vorbestellungen entscheidet die Reihenfolge 
der Bestellung. Vorbestellungen können in 

einzelnen Fällen zahlenmäßig beschränkt oder 
verweigert werden. 
 

(5) Drei Tage nach Ablauf  der Leihf rist erfolgt 
eine erste Mahnung, nach 1 Woche eine 
zweite und nach einer weiteren Woche eine 

dritte Mahnung.  
In der „Großen Bibliothek“ und „Kleinen 
Bücherei“ werden die erste, zweite und dritte 

Mahnung überwiegend per Mail versendet.  
Bleibt die Auf forderung, die entliehenen 
Medien zurückzugeben, auch nach der 3. 

Mahnung erfolglos, so gelten sie als verloren 
und es wird der Neupreis oder 
Wiederbeschaf fungspreis zuzüglich aller 

Nebenkosten in Rechnung gestellt. Die 
Entgelte werden ggf . auf  dem Rechtsweg 
durch die Stadtverwaltung eingezogen. 

 
 
§ 6 Ausleihbeschränkungen 

 
(1) Nachschlagewerke, Handapparate und 
besonders wertvolle oder seltene Werke 

zählen zum Präsenzbestand und sind von der 
Ausleihe ausgeschlossen und durch einen 
roten Streifen besonders gekennzeichnet. In 

besonders begründeten Fällen kann eine 
Ausleihe von der Leitung der Bibliothek 
genehmigt werden. 

 
(2) Die Bibliothek ist berechtigt, die Anzahl der 
von einer Benutzerin oder einem Benutzer 

gleichzeitig entliehenen Medien zu begrenzen. 
 
(3) Solange Benutzerinnen und Benutzer mit 

der Medienrückgabe in Verzug sind oder 
geschuldete Kosten nicht entrichtet haben, 
kann ihnen die weitere Ausleihe verweigert 

werden. 
 
§ 7  Leihverkehr 

 
Bücher, die nicht im Bestand vorhanden sind, 
können über den Leihverkehr nach den hierfür 

geltenden Richtlinien beschaf f t werden.  
 
§ 8 Internetnutzung 

 
(1) Die PC-Nutzung ist allen Schülerinnen und 
Schülern, Lehrkräf ten, Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern der Schulverwaltung gestattet. 
 
(2) Angemeldete Klassen oder Personen 

haben Vorrang vor nicht angemeldeten. 
 

(3) PC, I-Pad, Handy und Internet dürfen nur 

zu schulbezogenen Recherchezwecken 
benutzt werden. 
Spielen, privates Chatten, Facebook, X etc., 

private E-Mails versenden, Programme 
herunterladen und Internetseiten öf fnen, die 
gegen den Bildungsauf trag der Schule 

verstoßen, ist nicht erlaubt. Im Zweifelsfall 
entscheidet das Bibliotheksteam. 
In den Pausen ist die Nutzung nicht gestattet. 

 
(4) Haf tungsausschluss der Bibliothek 
gegenüber Internet-Dienstleistern: 

Die Bibliothek haf tet nicht für Folgen von 
Verletzungen des Urheberrechts, die bei der 
Nutzung der EDV-Arbeitsplätze entstehen und 

von Vertragsverpf lichtungen zwischen 
Benutzerinnen oder Benutzern und Internet-
Dienstleistern. 

 
(5) Haf tungsausschluss der Bibliothek 
gegenüber den Benutzerinnen und Benutzern: 

Die Bibliothek haf tet nicht für Schäden, die den 
Benutzerinnen und Benutzern aufgrund von 
fehlerhaf ten Inhalten der von ihnen benutzten 
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Medien entstehen, für Schäden, die durch die 
Nutzung der Bibliotheksarbeitsplätze und der 
dort angebotenen Medien an Daten oder 

Medienträgern entstehen und nicht für 
Schäden, die durch Datenmissbrauch aufgrund 
des unzureichenden Datenschutzes im Internet 

entstehen. 
 
(6) Gewährleistungsausschluss der Bibliothek 

gegenüber den Benutzerinnen und Benutzern: 
Die Bibliothek schließt Gewährleistungen aus, 
die sich auf  die Funktionsfähigkeit der von ihr 

bereitgestellten Hard- und Sof tware und die 
Verfügbarkeit der von ihr an diesen 
Arbeitsplätzen zugänglichen Informationen und 

Medien beziehen. 
 
(7) Beachtung straf rechtlicher Vorschrif ten 

                      
Die Benutzerinnen und Benutzer verpf lichten 
sich, die gesetzlichen Regelungen des Straf - 

und Jugendschutzgesetzes zu beachten und 
an den EDV-Arbeitsplätzen gesetzeswidrige 
Informationen weder zu nutzen noch zu 

verbreiten, keine Dateien und Programme der 
Bibliothek oder Dritter zu manipulieren sowie 
keine geschützten Daten zu nutzen. 

 
(8) Benutzerhaf tung: 
Die Benutzerinnen und Benutzer bzw. deren 

gesetzliche Stellvertreter verpf lichten sich, die 
Kosten für die Beseitigung von Schäden, die 
durch ihre Benutzung an den Geräten und 

Medien der Bibliothek entstehen, zu 
übernehmen und bei Weitergabe ihrer 
Zugangsberechtigung an Dritte alle dadurch 

entstehenden Schadenskosten zu 
übernehmen. 
 

(9) Technische Nutzungseinschränkungen 
                                           
Es ist nicht gestattet, Änderungen in den 

Arbeitsplatz- und den Netzkonf igurationen 
durchzuführen, technische Störungen 
selbstständig zu beheben, Programme von 

mitgebrachten Datenträgern oder aus dem 
Netz an den Arbeitsplätzen zu installieren 
sowie eigene Datenträger an den Geräten zu 

nutzen. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
§ 9 Behandlung der Medien, Schadens-    
      ersatzpflicht, Haftung 

 
(1) Die Benutzerinnen und Benutzer sind 
verpf lichtet, entliehene Medien sorgfältig zu 

behandeln und sie vor Veränderung, 
Beschmutzung und Beschädigung zu 
bewahren. 

Eintragungen, Unterstreichungen, 
Eigenreparaturen u.ä. sind untersagt und 
gelten als schadenersatzpf lichtige 

Beschädigung. 
Der Zustand der übergebenen Medien ist nach 
Möglichkeit zu überprüfen und auf  etwaige 

Mängel hinzuweisen. Erfolgt keine 
Beanstandung, wird davon ausgegangen, dass 
das Medium in einwandfreiem Zustand 

entgegengenommen wurde. 
 
(2) Der Verlust oder die Beschädigung 

entliehener Medien ist der Bibliothek 
unverzüglich anzuzeigen. Der Bibliothek muss 
dann der Neubeschaf fungspreis erstattet 

werden. 
 
(3) Entliehene Tonträger, Videokassetten und 

digitale Medien dürfen nur auf  handelsüblichen 
und funktionssicheren Geräten abgespielt 
werden.  

 
(4) Die Bibliothek haf tet nicht für etwaige 
Schäden, die durch von ihr ausgeliehen 

Medien entstanden sind. 
 
(5) Tonträger, Videokassetten und digitale 

Medien dürfen nur zu privaten Zwecken 
genutzt werden. Die Benutzerinnen und 
Benutzer sind für die Beachtung der 

gesetzlichen Bestimmungen des 
Urheberrechts verantwortlich. 
 

§ 10 Haftungsausschluss 
 
(1) Für abhanden gekommene oder 

beschädigte Gegenstände sowie den Verlust 
von Geld und Wertsachen wird nicht gehaf tet. 
Fundgegenstände sind bei der Leitung der 

Bibliothek abzugeben. 
(2) Die Bibliothek haf tet nicht für Schäden, die 
durch unrichtige, unvollständige, unterbliebene 

oder zeitlich verzögerte Bibliotheksleistungen 
entstehen 
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§ 11 Speicherung von Daten personen- 
         bezogenen Daten 

 
(1) Die Bibliothek erhebt und verarbeitet 
personenbezogene Daten, soweit dies zur 

rechtmäßigen Erfüllung ihrer Aufgaben 
erforderlich ist. In der Regel werden folgende 
Daten erfasst: 

a) Benutzerdaten (Vor- und Nachname, 
Adresse, Schulzugehörigkeit, E-Mail-Adresse, 
Telefonnummer und Kontaktdaten des 

Erziehungsberechtigten bei minderjährigen 
Schülerinnen und Schülern.) 
b) Benutzungsdaten (Ausleihdatum, 

Leihf ristende, Datum von Fristverlängerungen, 
Rückgabedatum, Vormerkungen und 
Bestellungen mit Datum, Ausschluss von der 

Benutzung). 
(2) Benutzungsdaten nach Absatz 1 Buchstabe 
b werden bei Rückgabe der Medien gelöscht. 

(3) Die Benutzerdaten werden spätestens ein 
Jahr nach dem Ende des  
Benutzungsverhältnisses gelöscht. Hat die 

Benutzerin oder der Benutzer zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht alle Verpf lichtungen 
gegenüber der Bibliothek erfüllt, werden die 

Daten unverzüglich nach Erfüllung der 
Verpf lichtungen gelöscht. 
 

§ 12 Zuwiderhandlung, Ordnungswid- 
        rigkeiten 
 

(1) Benutzerinnen oder Benutzer, die gegen 
diese Benutzungsordnung verstoßen, können 
durch schrif tliche Verfügung der 

Bibliotheksleitung von der weiteren Benutzung 
der Schulbibliotheken zeitweise oder dauernd 
ausgeschlossen werden.  

 
§ 13 In-Kraft-Treten 
 

Diese Benutzungsordnung tritt am 26.09.2025 
in Kraf t. 
 

 
Die Schulleitung 
 

 
 


